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Umweltbelastung. Sie vereinbaren die Anforderungen an die 
Meß- und Analysentechnik zur Überwachung der Umwelt 
und koordinieren die Entwicklung und Produktion dieser 
Technik.

(2) Die Partner werden die Meßsysteme in ihren grenzna
hen Gebieten vervollkommnen, eine Vergleichbarkeit der 
Meßergebnisse herbeiführen und diese Meßergebnisse aus-
tauschen. . , .Artikel 9

Reinhaltung der Luft
(1) Die Abkommenspartner konzentrieren ihre Zusammen

arbeit vor allem auf die grenznahen Gebiete, die in erhöh
tem Maße Verunreinigungen ausgesetzt sind, und vereinba
ren Maßnahmen zur Herabsetzung dieser Verunreinigungen 
in den Zeiträumen bis 1995, 2000, 2010.

(2) Die Partner vervollkommnen bis zum Jahre 1993 die 
Systeme zur Messung der Luftqualität, um vergleichbare 
Meßergebnisse zu erhalten, die sie in vereinbarter Form und 
im vereinbarten Umfang austauschen werden.

(3) Die Partner werden bei der Erarbeitung und Anwen
dung von Methoden der mathematischen Modellierung 
grenzüberschreitender Verunreinigungen Zusammenarbeiten.

(4) Die Abkommenspartner werden entsprechend den Be
stimmungen der Konvention über weitreichende grenzüber
schreitende Luftverunreinigungen vom 13. November 1979 
alle ihre Möglichkeiten nutzen, um die Minderung von Emis
sionen gasförmiger, auf die grenznahen Gebiete einwirken
der Verunreinigungen, vor allem durch Schwefeldioxid und 
Stickoxide, zu erreichen. Sie werden die Quellen fester Emis
sionen, die auf die grenznahen Gebiete einwirken, mit ent
sprechenden Umweltschutzanlagen ausstatten.

Artikel 10 
Schutz der Wälder

(1) Die Partner werden nach einem abgestimmten Meß
system.Untersuchungen des Bodens und der Waldvegetation 
zur Einschätzung des Gesundheitszustandes der Wälder und 
der möglichen Gefährdungen durchführen sowie jährlich zu 
abgestimmten Terminen die Ergebnisse dieser Einschätzung 
austauschen.

(2) Die Partner werden in gegenseitiger Koordinierung Un
tersuchungen zu den Ursachen der Waldschäden sowie zu 
Methoden des Schutzes und der Erneuerung der Waldbe
stände durchführen.

(3) Die Partner werden Erfahrungen auf dem Gebiet der 
rationellen Forstwirtschaft austauschen'und sich gegenseitig 
wissenschaftliche und nach Möglichkeit auch technische Un
terstützung bei der Durchführung von Maßnahmen der Forst
wirtschaft zur Erhaltung der Waldbestände sowie zur Ein
schränkung und Beseitigung von Waldschäden gewähren.

Artikel 11
Zusammenarbeit an den Grenzgewässern

(1) Die Abkommenspartner werden die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzgewäs
sern vertiefen und dabei insbesondere Maßnahmen koordi
nieren und durchführen, die dem Schutz der Grenzgewässer 
vor Verunreinigungen und der Minderung ihrer Schadstoff
belastung dienen. Zur Schrittweisen Senkung der Verunrei
nigung der Grenzgewässer werden sie Richtwerte vereinba
ren, die in den Jahren 1995, 2000 und .2010 erreicht werden 
sollen.

(2) Die Partner werden die wasserwirtschaftliche Bilan
zierung an den Grenzgewässern nach Menge und Güte des 
Wassers einschließlich der Modellierung der Abflüsse mit 
Hilfe der Rechentechnik und nach einer abgestimmten Me
thodik vervollkommnen.

Artikel 12
Zusammenarbeit an den Grenzgewässern 

der Lausitzer Neiße
(1) Die Abkommenspartner werden die Zusammenarbeit 

zum Schutz der Grenzgewässer der Lausitzer Neiße als ein 
Modell für die Zusammenarbeit an den Grenzgewässern ent
wickeln.

(2) Unter dem Begriff „Grenzgewässer der Lausitzer Neiße“

werden die Oberflächengdwässer ’der Lausitzer Neiße ver
standen, auf denen die Staatsgrenzen zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen 
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik ver
laufen.

(3) Die Abkommenspartner erarbeiten und verwirklichen 
ein gemeinsames langfristiges Programm zur schrittweisen 
Verbesserung der Wasserqualität der Grenzgewässer der 
Lausitzer Neiße.

(4) Die Abkommenspartner werden, die Wassermenge, die 
aus den Grenzgewässern der Lausitzer Neiße für den Bedarf 
der Bevölkerung, der Industrie, der Energiewirtschaft und 
der Landwirtschaft entnommen wird, wie auch die Bedin
gungen abstimmen, nach denen in diese Gewässer gereinigte 
Abwässer abzuleiten sind:

(5) Die Partner werden gemeinsame Kontrollmessungeh 
in den Grenzjgewässern der Lausitzer Neiße durchführen so
wie Einschätzungen des Reinheitsgrades dieser Gewässer 
nach abgestimmten Prinzipien und Methoden vornehmen.

Artikel 13 
Abfalldeponien

(1) Die Partner werden sich über vorhandene. Deponien 
von Siedlungs- und Industrieabfällen, die die Umwelt der 
Staaten der Abkommenspartner negativ beeinflussen kön
nen, informieren.

(2) Die Partner werden Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Errichtung und des Betriebes vön Deponien austauschen und 
sich gegenseitig wissenschaftliche und entsprechend den 
Möglichkeiten auch technische Unterstützung bei der Durch
führung von Maßnahmen gewähren, die sie insbesondere 
im grenznahen Raum zur Einschränkung möglicher umwelt
schädigender Wirkungen dieser Deponien treffen.

Artikel 14
Außergewöhnliche Umweltgefährdungen

(1) Die Abkommenspartn'er werden sich unverzüglich über 
Fälle außergewöhnlicher Verunreinigungen des Wassers und 
der Luft, über Hochwasser, Eisgang oder andere ernste Ge
fahren für die Umwelt unter Angabe möglichst exakter Da
ten und Meßwerte informieren, sofern der begründete Ver
dacht besteht, daß diese außergewöhnliche Situation eine 
Gefährdung für die Gesundheit und das Leben der Menschen, 
für die natürliche Umwelt und die Volkswirtschaft der Staa
ten der Abkommenspartner darstellt. Sie werden die Warn
dienste unter Anwendung neuester wissenschaftlich-techni
scher und meteorologischer Erkenntnisse ständig -vervoll
kommnen und bei der Bekämpfung außergewöhnlicher Ver
unreinigungen und Gefahren für die Umwelt Zusammenar
beiten.

(2) Die Partner werden baldmöglichst detaillierte Verein
barungen für das Zusammenwirken bei der Erkennung, Ver
hinderung und Bekämpfung der in Absatz 1 genannten außer
gewöhnlichen Gefährdungen erarbeiten.

(3) Abkommenspartner, von deren Staatsgebiet eine außer
gewöhnliche Verunreinigung ausgeht, sind insbesondere ver
pflichtet, unverzüglich wirksame Maßnahmen zur Beseiti
gung der Ursachen und Folgen dieser Verunreinigung ein
zuleiten und die anderen Abkommenspartner darüber zu in
formieren.

(4) Die Abkommenspartner werden auf Anforderung eines 
der Abkommenspartner bei der Beseitigung einer außerge
wöhnlichen Gefährdung der Umwelt auf der Grundlage ver
einbarter Prinzipien Hilfe leisten und die entsprechenden 
Aktionen koordinieren.

(5) Die Partner werden die Technologien und Ausrüstun
gen zur Beseitigung außergewöhnlicher Gefährdungen der 
Umwelt weiter vervollkommnen und sich dabei gegenseitig 
informieren und unterstützen.

(6) Bei technisch bedingten Havarien oder anderen plötz
lichen, unvorhersehbaren Ereignissen, die zu außergewöhn
lichen Umweltverunreinigungen führen und eine Gefährdung 
des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, erhebliche 
Schädigungen der natürlichen Umwelt oder in der Volks
wirtschaft auf dem Territorium der Staaten der anderen Ab-


